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(54) Verpackung mit versenkbarer Aufhängelasche

(57) Die Erfindung betrifft einen Faltbogenzuschnitt
(1) zur Ausbildung einer Verpackungseinrichtung (2), der
einen Bereich (4) zur Ausbildung einer Lascheneinrich-
tung (19) aufweist. Im zusammengefalteten Zustand (2)
des Faltbogenzuschnitts (1) kann die Lascheneinrich-

tung (19) in zwei Stellungen relativ zu einem Hauptkörper
(3) des Faltbogenzuschnitts (1) verschoben werden. Die
Lascheneinrichtung (19) ist einteilig mit dem Faltbogen-
zuschnitt (1) ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Faltbogenzuschnitt,
der insbesondere zur Ausbildung einer Verpackungsein-
richtung ausgebildet ist und der eine Lascheneinrichtung
aufweist, die im zusammengefalteten Zustand des Falt-
bogenzuschnitts in zumindest zwei Stellungen relativ zu
einem Hauptkörper des Faltbogenzuschnitts bringbar ist.
[0002] Heutige Verkaufsverpackungen müssen eine
Vielzahl von unterschiedlichen Anforderungen erfüllen.
[0003] Grundsätzlich müssen Verkaufsverpackungen
möglichst kostengünstig sein, aber dennoch ein ver-
gleichsweise ansprechendes Äusseres für den Käufer
bieten. Weiterhin sollen in zunehmendem Masse die Ver-
packungen einfach und weitgehend umweltneutral zu
entsorgen bzw. zu recyceln sein.
[0004] Selbstverständlich sollen Verkaufsverpackun-
gen auch auf die heute üblichen Verkaufsgepflogenhei-
ten Rücksicht nehmen. So werden Produkte heutzutage
oftmals (je nach Geschäft und/oder Produkt) auf Ver-
kaufstischen, Tresen bzw. in Regalen verkauft, wo diese
einfach auf eine ebene Fläche gestellt werden. Anderer-
seits erfolgt ein Verkauf aber auch über Hängeregale,
wo die entsprechenden Verpackungen an Haltestangen
aufgehängt werden.
[0005] Problematisch ist dies vor allem dann, wenn das
betreffende Produkt in Abhängigkeit vom Laden und der
dort vorherrschenden Verkaufsgepflogenheiten sowohl
"stehend auf einer Fläche" (Verkauf auf Tisch, Tresen,
in Regalen und dergleichen) als auch hängend (Hänge-
regale) verkauft wird. Hier ergibt sich nämlich das Pro-
blem, dass die Aufhängelasche, die für eine Darbietung
in Hängeregalen zwingend erforderlich ist, beim Verkauf
auf einem Tisch oder Tresen als ästhetisch störend emp-
funden wird.
[0006] Eine Variante dieses Problem zu lösen besteht
darin, dass die Produkte in zwei unterschiedlichen Ver-
packungen verkauft werden und zwar einmal in einer
Verkaufsverpackung mit Hängelasche (für die Benut-
zung in Hängeregalen) und einmal in einer Verkaufsver-
packung ohne Hängelasche (für stehenden Verkauf op-
timiert). Problematisch ist hierbei jedoch, dass dies einen
erheblichen zusätzlichen Aufwand bei der Logistik be-
deutet. Darüber hinaus wird auch die Flexibilität beim
Verkauf nicht unerheblich eingeschränkt, da ein Wechsel
zwischen stehender und hängender Platzierung deutlich
erschwert wird.
[0007] Eine andere Variante ist es, dass eine versenk-
bare Lasche vorgesehen wird. So sind Verkaufsverpa-
ckungen bekannt, bei denen in einem betreffenden Be-
reich der Verpackung eine unabhängig vom eigentlichen
Verpackungskörper ausgebildete Lasche vorgesehen
ist, die gegenüber dem eigentlichen Verpackungskörper
verschoben werden kann. Der zweiteilige Aufbau ist je-
doch vergleichsweise aufwändig in der Produktion. Dar-
über hinaus ist es nie auszuschliessen, dass die Lasche
beispielsweise beim Transport "verloren geht", indem
diese beispielsweise vollständig in die eigentliche Ver-

packung hineinrutscht und ohne Öffnen der Verpackung
nicht mehr "zurückgeholt" werden kann.
[0008] Es sind auch Verkaufsverpackungen bekannt,
bei denen meist an der Rückseite des Verpackungskör-
pers eine Haltelasche vorgeformt ist, die über eine Per-
foration integral mit dem Verpackungskörper ausgebildet
ist. Im "Normalzustand" der Verpackung ist die Lasche
bündig und integral mit der Rückseite der Verpackung
ausgebildet. Wird eine Lasche benötigt, so kann die Per-
foration aufgetrennt werden, sodass eine Hängelasche
zur Verfügung steht. Nachteilig ist hier der vergleichs-
weise grosse Handhabungsaufwand (wobei es auch
leicht zu einer Beschädigung der Lasche kommen kann).
Weiterhin ist problematisch, dass das Heraustrennen
"einmalig" ist, das heisst, dass die Lasche nicht wieder
bündig an die Rückseite angelegt werden kann.
[0009] Dementsprechend besteht ein grosser Bedarf
an einer flexibel einsetzbaren Verkaufsverpackung, die
eine Hängelasche zur Verfügung stellt, die sowohl her-
ausziehbar als auch versenkbar ist, und die darüber hi-
naus besonders einfach in der Produktion ist.
[0010] Die Aufgabe der Erfindung besteht somit darin,
einen Faltbogenzuschnitt, insbesondere einen Faltbo-
genzuschnitt zur Ausbildung einer Verpackungseinrich-
tung zur Verfügung zu stellen, der gegenüber Faltbogen-
zuschnitten, wie sie im Stand der Technik bekannt sind,
verbesserte Eigenschaften aufweist.
[0011] Die Erfindung löst die Aufgabe.
[0012] Es wird vorgeschlagen, einen Faltbogenzu-
schnitt, der eine Lascheneinrichtung aufweist, welche im
zusammengefalteten Zustand des Faltbogenzuschnitts
in zumindest zwei Stellungen relativ zu einem Hauptkör-
per des Faltbogenzuschnitts bringbar ist, derart auszu-
bilden, dass die Lascheneinrichtung einteilig mit dem
Faltbogenzuschnitt ausgebildet ist, also insbesondere
einteilig mit dem Hauptkörper des Faltbogenzuschnitts
ausgebildet ist. Der Faltbogenzuschnitt kann insbeson-
dere zur Ausbildung einer Verpackungseinrichtung ver-
wendet werden. Mit der vorgeschlagenen Ausbildung
des Faltbogenzuschnitts ist es auf verblüffend einfache
Weise möglich, wesentliche Probleme, wie sie bei Falt-
bogenzuschnitten im Stand der Technik bekannt sind,
zu beseitigen bzw. zu mindern. So kann die Laschenein-
richtung beispielsweise nicht (oder nur vergleichsweise
schwer) "verloren gehen", weil die Lascheneinrichtung
beispielsweise im zusammengefalteten Zustand des
Faltbogenzuschnitts in den Hauptkörper hineinrutscht
und ohne Öffnen der Verpackung nicht mehr "zurückge-
holt" werden kann. Vorteilhaft ist es auch, dass die Ver-
stellung zwischen den zumindest zwei Stellungen in aller
Regel reversibel ist. Das heisst, dass die Lasche mehr-
fach in eine erste Stellung und zurück in eine zweite Stel-
lung gebracht werden kann. Hier ist also nicht die "Ein-
maligkeit" gegeben, wie es bei manchen Lascheneinrich-
tungen im Stand der Technik der Fall ist (zum Beispiel
vorperforierte Hängelasche, die (einmalig) aus der Rück-
wand der Verpackung ausgebrochen werden, nicht je-
doch wieder "bündig zurückgelegt" werden kann; insbe-
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sondere kann die Perforation nicht "wiederhergestellt
werden"). Dies ist von Vorteil, wenn sich die Verkaufs-
präsentation zweimalig oder mehrmalig ändert (so wie
dies beispielsweise bei Aktionstagen, Sonderangeboten
und dergleichen der Fall sein kann). Dies kann die Fle-
xibilität des Faltbogenzuschnitts nochmals deutlich er-
höhen. Unter einem zusammengefalteten Zustand des
Faltbogenzuschnitts ist insbesondere eine Stellung zu
verstehen, die der vorgegebenen Konstruktion des Falt-
bogenzuschnitts entspricht. Hierbei handelt es sich im
Falle von Verkaufsverpackungen also insbesondere um
eine "Verpackungsstellung", in der der Faltbogenzu-
schnitt typischerweise einen Hauptkörper aufweist, der
meist als Hohlkörper ausgebildet ist und in den Gegen-
stände aufgenommen werden können. Dabei kann der
Faltbogenzuschnitt, wie dies grundsätzlich im Stand der
Technik bekannt ist, Perforationen, Ausstanzungen,
Schnittlinien, Rilllinien und dergleichen aufweisen. Ins-
besondere können derartige Einrichtungen als "Soll-
knickbereich" Verwendung finden. Unter einer Rilllinie ist
insbesondere eine Linie zu verstehen, bei der das Ma-
terial des Faltbogenzuschnitts verdünnt oder anderweitig
"vorbehandelt" ist, sodass sich hier eine Sollknickstelle
ergibt. Unter einer Perforation ist üblicherweise eine Ab-
folge einer Vielzahl von Ausstanzungen und durchgän-
gigen Stegen zu verstehen. Die Stege und/oder die Aus-
stanzungen können dabei, in Längsrichtung der Perfo-
ration gesehen, eine nur kurze Ausdehnung aufweisen
(beispielsweise kreisförmige Löcher und dergleichen)
oder auch eine etwas grössere Länge von bis hin zu bei-
spielsweise 1 bis 2 mm aufweisen. Derartige Perforatio-
nen werden üblicherweise verwendet, wenn eine Soll-
knickstelle und/oder eine Sollbruchstelle, an der die bei-
den betreffenden Teile voneinander (meist optional) ge-
trennt werden können, zur Verfügung gestellt werden
soll. Schnitte werden üblicherweise dort zur Verfügung
gestellt, wo zwei Teile des Faltbogenzuschnitts nicht mit-
einander verbunden sein sollen, sodass hier beispiels-
weise ein entsprechend geeignetes Falten von zwei Tei-
len des Faltbogenzuschnitts, die an unterschiedlichen
Seiten einer Faltlinie angeordnet sind, möglich wird.
Auch können derartige Schnitte zur Durchführung von
beispielsweise stegartigen Vorsprüngen des Faltbogen-
zuschnitts (oder anderer Einrichtungen) dienen. Zum Teil
werden Schnitte jedoch auch verwendet, wenn es darum
geht, eine erleichterte Knickbarkeit der Anordnung zur
Verfügung zu stellen. Der Faltbogenzuschnitt wird dabei
typischerweise aus einem vergleichsweise flächigen Ma-
terial mit vergleichsweise geringer Dicke gefertigt. Um
welches Material es sich dabei handelt ist grundsätzlich
beliebig. Die Lascheneinrichtung kann im Übrigen eine
Vielzahl von Aufgaben erfüllen. Hier kann es sich bei-
spielsweise um eine "Informationslasche" handeln, auf
der gewisse (zusätzliche) Informationen dargestellt wer-
den sollen. Auch kann es sich um eine Art versenkbaren
Haltegriff (nach Art einer Tragetasche oder dergleichen)
handeln. Möglich ist es aber auch, dass die Laschenein-
richtung als Hängelasche für die Präsentation in Hänge-

regalen verwendet wird.
[0013] Vorgeschlagen wird weiterhin, dass bei dem
Faltbogenzuschnitt die Lascheneinrichtung im zusam-
mengefalteten Zustand des Faltbogenzuschnitts relativ
zu dem Hauptkörper beweglich, insbesondere ver-
schiebbar, bevorzugt im Wesentlichen lediglich in einer
Transversalrichtung verschiebbar, ausgebildet ist. Diese
Aussage betrifft dabei insbesondere den "Grundkörper"
der Lascheneinrichtung bzw. den sichtbaren Teil der La-
scheneinrichtung. Insbesondere betrifft dies in der Regel
nicht den Verbindungsbereich zwischen Lascheneinrich-
tung und Hauptkörper des Faltbogenzuschnitts. Dieser
übt nämlich - wie im Folgenden noch näher erläutert wer-
den wird - typischerweise noch andere Bewegungskom-
ponenten aus, wie insbesondere eine Drehbewegung.
Durch die bewegliche Ausführung, insbesondere durch
die Verschiebbarkeit der Lascheneinrichtung, kann diese
auf einfache und intuitive Weise zwischen den zumindest
zwei vorgesehenen Stellungen (in der Regel reversibel)
bewegt werden. Eine intuitive Bewegbarkeit ist dabei be-
sonders sinnvoll, da hier beispielsweise auch ungelern-
tes Verkaufspersonal gut eingesetzt werden kann.
[0014] Unter einer Verschiebbarkeit bzw. einer trans-
versalen Verschiebbarkeit ist vorliegend auch eine "im
Wesentlichen" ausschliessliche Verschiebbarkeit bzw.
transversale Verschiebbarkeit zu verstehen. Sollte es al-
so während der Bewegung der Lascheneinrichtung zu
einem geringfügigen Kippen derselben kommen, so ist
dies in Bezug auf die vorliegende Definition üblicherwei-
se mit eingeschlossen. Im Übrigen wird darauf hingewie-
sen, dass das vergleichsweise geringfügige Abstehen
aufgrund der Kippbewegung aufgrund der flächigen Aus-
bildung des Faltbogenzuschnitts (und damit auch der La-
scheneinrichtung) in aller Regel auch durch eine Durch-
biegung (eines Teils) der Lascheneinrichtung aufgenom-
men werden kann, sodass sich die Neigung der Laschen-
einrichtung, die sich insbesondere in einem Endbereich
innerhalb des Hauptkörpers des Faltbogenzuschnitts im
zusammengefalteten Zustand ergeben kann, gegebe-
nenfalls auch nicht nach aussen manifestiert.
[0015] Bevorzugt ist es, wenn bei dem Faltbogenzu-
schnitt die Lascheneinrichtung zumindest eine Durch-
gangsöffnung aufweist, insbesondere eine Durchgangs-
öffnung mit normierten Öffnungsquerschnitt, wie bevor-
zugt eine sogenannte "Eurolocheinrichtung". Eine der-
artige Durchgangsöffnung kann der Aufnahme bzw. der
Durchführung einer Haltevorrichtung (beispielsweise ei-
ner Art Stange, einer Art "Doppelstange" oder derglei-
chen) dienen. Mit der Durchgangsöffnung kann der Falt-
bogenzuschnitt im zusammengefalteten Zustand beson-
ders einfach in einem Hängeregal platziert werden. Vor-
teilhaft ist es bei bei normierten Durchgangsöffnungen
in der Regel, dass übliche, normierte Hängesysteme und
normierte Durchgangsöffnungen sich meist einander be-
dingen. Dementsprechend kann die Akzeptanz des Falt-
bogenzuschnitts dadurch erhöht werden. Ein weiterer
Vorteil speziell bei Durchgangsöffnungen ist, dass übli-
cherweise eine Mehrzahl an Verkaufsverpackungen hin-
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tereinander an einer Hängestange oder dergleichen auf-
gehängt werden kann, was besonders platzsparend sein
kann.
[0016] Eine weitere bevorzugte Ausbildungsform des
Faltbogenzuschnitts ergibt sich, wenn die Laschenein-
richtung über zumindest einen Knicklinienbereich, ins-
besondere über eine Mehrzahl von Knicklinienberei-
chen, bevorzugt über zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben
oder acht Knicklinienbereiche, mit dem Hauptkörper des
Faltbogenzuschnitts verbunden ist. Unter einem "Knick-
linienbereich" ist in aller Regel ein Abschnitt des Faltbo-
genzuschnitts zu verstehen, der durch zwei "Sollknickli-
nien" begrenzt ist. Typischerweise weist der Knicklinien-
bereich eine stegartige Form auf (meist rechteckige
Grundform, wobei die rechteckige Grundform typischer-
weise von zwei Aussenlinien und zwei Sollknicklinien be-
grenzt ist). Der Knicklinienbereich dient dazu, trotz der
einteiligen Ausbildung der Lascheneinrichtung mit dem
Hauptkörper des Faltbogenzuschnitts, die für die Beweg-
lichkeit bzw. die Verschiebbarkeit der Lasche erforderli-
che Längenveränderung aufnehmen zu können. Typi-
scherweise führt der Knicklinienbereich bei einer Ver-
schiebung der Lascheneinrichtung daher (zumindest teil-
weise) eine Drehbewegung aus.
[0017] Eine weitere bevorzugte Ausbildungsform kann
sich ergeben, wenn bei dem Faltbogenzuschnitt zumin-
dest ein Knicklinienbereich zumindest bereichsweise ei-
ne Rillierungsabschnittseinrichtung und/oder eine Perfo-
rationseinrichtung und/oder einen Längsschlitzbereich
aufweist. Derartige Einrichtungen, wie sie im Stand der
Technik grundsätzlich bekannt sind, sind besonders ge-
eignet zur Ausbildung einer "Sollknicklinie". Typischer-
weise ist der Knicklinienbereich - wie bereits erwähnt -
von typischerweise zwei (gegebenenfalls auch mehr)
derartigen "Sollknickbereichen" begrenzt. Es ist dabei
durchaus möglich, dass hierbei auch unterschiedliche
Ausbildungsformen miteinander kombiniert werden, also
dass beispielsweise auf einer Seite eines Knicklinienbe-
reichs eine Rillierungsabschnittseinrichtung, auf der an-
deren Seite jedoch eine Perforationseinrichtung vorge-
sehen wird (oder Ähnliches). Unter einer Rilllierungsab-
schnittseinrichtung ist insbesondere ein Bereich zu ver-
stehen, der zumindest abschnittsweise als Rilllinie aus-
gebildet ist bzw. eine Rilllinie aufweist.
[0018] Besonders bevorzugt kann es dabei sein, wenn
bei dem Faltbogenzuschnitt zumindest ein Knicklinien-
bereich einen in Längsrichtung gesehen im Wesentli-
chen mittig angeordneten, im Wesentlichen ununterbro-
chenen Längsschlitzbereich aufweist. Dieser weist typi-
scherweise etwa die Hälfte der Gesamtlänge auf. Mithilfe
eines derartigen Längsschlitzbereichs kann das Knicken
in diesem Bereich mit deutlich geringerem Kraftaufwand
erfolgen (sowohl beim erstmaligen Knicken als auch bei
folgenden Knickvorgängen). Dies ist speziell in vorlie-
gendem Zusammenhang von Vorteil, da die Laschen-
einrichtung mit besonders geringem Kraftaufwand be-
wegt werden können soll. Selbstverständlich ist es mög-
lich, dass auch andere Längenanteile vom ununterbro-

chenen Längsschlitzbereich eingenommen werden. Ins-
besondere zwischen 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60
%, 70 % (Untergrenze) bis 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60
%, 70 %, 80 %, 90 % (Obergrenze). Hierbei sollte ein auf
die jeweilige Anwendung angepasster, möglichst opti-
maler Kompromiss zwischen leichter Knickbarkeit und
stabiler und dauerhafter Ausführung realisiert werden.
[0019] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass zumindest
ein Knicklinienbereich zumindest einen, in Längsrichtung
gesehen im Wesentlichen seitlich angeordneten, im We-
sentlichen ununterbrochenen und/oder perforierten Ma-
terialbereich aufweist. Bevorzugt ist es jedoch, wenn
zwei derartige Materialbereiche vorgesehen sind (insbe-
sondere an gegenüberliegenden Enden des betreffen-
den Knicklinienbereichs). Hierdurch kann eine ausrei-
chende mechanische Stabilität zur Verfügung gestellt
werden. Speziell kann eine vergleichsweise "lange" un-
unterbrochene Ausführung und/oder eine seitliche An-
ordnung ein unerwünschtes Einreissen verhindern hel-
fen. Als Oberund Untergrenze können die bereits im Zu-
sammenhang mit dem Längsschlitzbereich genannten
Zahlenwerte verwendet werden.
[0020] Vorgeschlagen wird weiterhin, dass bei dem
Faltbogenzuschnitt die Lascheneinrichtung im zusam-
mengefalteten Zustand des Faltbogenzuschnitts zumin-
dest bereichsweise mehrlagig ausgebildet ist, insbeson-
dere zweilagig und/oder nach Art einer Wickellasche
ausgebildet ist. Durch eine derartige Ausbildung kann
auf einfache Weise die Haltbarkeit im Bereich der La-
scheneinrichtung erhöht werden (de facto eine Erhöhung
der Materialdicke). Dies ist von Vorteil, da gerade im Be-
reich der Lasche (insbesondere wenn diese zum Auf-
hängen der Verpackung benutzt wird) vergleichsweise
grosse Kräfte auftreten und darüber hinaus ein höherer
Verschleiss durch gegebenenfalls wiederholtes Abneh-
men und Aufstecken der Verpackung an einer Haltes-
tange (beispielsweise durch Kunden) auftreten kann. Ein
weiterer Vorteil ist, dass durch eine mehrlagige Ausbil-
dung durch ein Umknicken auch gewissermassen eine
Rückseite des Faltbogenzuschnitts im Bereich der La-
scheneinrichtung im zusammengefalteten Zustand
durch eine Vorderseite des Faltbogenzuschnitts ver-
deckt werden kann. Dadurch ist es gegebenenfalls mög-
lich, dass eine optisch nachteilig wirkende Rückseite op-
tisch verdeckt werden kann (so kommt es bei der Pro-
duktion, insbesondere von papierartigen Materialien,
herstellungsbedingt oftmals zu einer "Siebseite" sowie
zu einer "Schönseite") oder es kann trotz nur einseitiger
Bedruckung des Faltbogenzuschnitts die Laschenein-
richtung "optisch gesehen" nach aussen hin auf beiden
Seiten bedruckt erscheinen. Dies kann sich insbesonde-
re als verkaufsfördernd erweisen.
[0021] Insbesondere in diesem Zusammenhang kann
es sich als vorteilhaft erweisen, wenn die Lagen der La-
scheneinrichtung in einem mehrlagigen Bereich der La-
scheneinrichtung zumindest bereichsweise miteinander
verbunden sind, insbesondere miteinander verklebt
und/oder miteinander verhakt sind. Bei einer derartigen
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Ausführung kann die mechanische Stabilität, speziell der
Lascheneinrichtung, nochmals erhöht werden. Ein "Ver-
haken" kann beispielsweise durch eine Art Rillierung
(Ausbildung einer Rilllinie) realisiert werden, sodass sich
die betreffenden Teile miteinander verhaken und insbe-
sondere eine seitliche Scherbewegung gegeneinander
unterbunden wird (insbesondere, wenn ein Aufeinander-
liegen der betreffenden Bereiche durch geeignete Mass-
nahmen gewährleistet ist).
[0022] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn bei dem Falt-
bogenzuschnitt eine Schlitzeinrichtung zur Durchfüh-
rung der Lascheneinrichtung in einem zusammengefal-
teten Zustand des Faltbogenzuschnitts vorgesehen ist
und/oder wenn die Lascheneinrichtung in einem zusam-
mengefalteten Zustand des Faltbogenzuschnitts durch
eine Schlitzeinrichtung im Faltbogenzuschnitt hindurch-
geführt ist. Hierdurch kann insbesondere eine "seitliche
Führung" des Laschenbereichs gegenüber dem Haupt-
körper des Faltbogenzuschnitts realisiert werden. Darü-
ber hinaus kann dieser Schlitz als eine Art "Führungs-
schiene" für eine Verschiebebewegung der Lasche die-
nen. Hierdurch ist es insbesondere möglich, dass ein
Knicklinienbereich im Inneren des Hauptkörpers des
Faltbogenzuschnitts im zusammengefalteten Zustand
zu liegen kommt, sodass dieser nach aussen hin optisch
nicht erkennbar ist. Ein weiterer Nebenaspekt ist, dass
durch diesen Durchgangsschlitz eine mehrlagige Aus-
führung der Haltelasche "zusammengehalten werden
kann" (insbesondere auch dann, wenn kein Klebstoff ver-
wendet wird und/oder wenn eine verhakende Verbin-
dung im Bereich der Lascheneinrichtung vorgesehen ist,
die eine Art Zusammendrücken der beiden Hälften erfor-
dert). Weiterhin kann durch eine Art "Anschlagschulter"
und eine entsprechende Dimensionierung der Schlitz-
einrichtung auf einfache Weise eine mechanische Be-
wegungsbegrenzung realisiert werden.
[0023] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Faltbo-
genzuschnitt zumindest bereichsweise aus einem Papp-
material und/oder einem Papiermaterial gefertigt ist. Der-
artige Materialien sind kostengünstig verfügbar, einfach
zu recyceln bzw. im Wesentlichen umweltneutral zu ent-
sorgen und gut zu bedrucken. Grundsätzlich sind jedoch
auch andere Materialien denkbar. Insbesondere soll es
nicht ausgeschlossen sein, dass beispielsweise ein
Pappmaterial mit Sichtfenstern (speziell für das Innere
der Verkaufsverpackung) versehen wird und diese Sicht-
fenster beispielsweise mit einer durchsichtigen Kunst-
stofffolie "mechanisch verschlossen" werden.
[0024] Weiterhin ist es möglich, den Faltbogenzu-
schnitt derart auszubilden, dass die Lascheneinrichtung
einstückig mit dem Faltbogenzuschnitt ausgebildet ist
und/oder einstückig mit dem Hauptkörper des Faltbogen-
zuschnitts verbunden ist. Bei einer derartigen Ausbildung
des Faltbogenzuschnitts kann eine nochmals einfachere
Produktion desselben realisiert werden, insbesondere
kann der "komplette" Faltbogenzuschnitt durch einen
einzigen Stanzvorgang (und gegebenenfalls anschlies-
send erfolgende Rillierungsvorgänge, Druckvorgänge

bzw. Perforationsausbildungsvorgänge) realisiert wer-
den. Unter einem Rillierungsvorgang ist insbesondere
ein Vorgang zu verstehen, der der Ausbildung einer Rill-
linie dient. Es ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der
einstückigen Ausbildung in der Regel keine zusätzlichen
Produktionsschritte erforderlich sind, sondern lediglich
beispielsweise komplexere Stanzformen erforderlich
sind (gegenüber einem Faltbogenzuschnitt nach dem
Stand der Technik sind beispielsweise zusätzliche Rillli-
nien vorzusehen).
[0025] Vorteilhaft kann es auch sein, wenn der Faltbo-
genzuschnitt zumindest bereichsweise eine Oberflä-
chengestaltung aufweist, insbesondere eine im Wesent-
lichen einseitige Oberflächengestaltung. Unter einer
Oberflächengestaltung kann insbesondere ein Bedru-
cken verstanden werden. Zusätzlich oder alternativ kann
jedoch auch eine Art Rillierungsmuster und/oder eine
sonstige Oberflächenbehandlung vorgesehen werden.
Hierdurch können gegebenenfalls erforderliche Verkauf-
sinformationen auf einfache Weise zur Verfügung ge-
stellt werden und/oder eine optisch ansprechende Ge-
staltung der Verkaufsverpackung (die meist verkaufsför-
dernd wirkt) auf einfache Weise realisiert werden.
[0026] Möglich ist es weiterhin, dass bei dem Faltbo-
genzuschnitt der Laschenbereich in einem zusammen-
gefalteten Zustand des Faltbogenzuschnitts zumindest
in eine im Wesentlichen aus dem Hauptkörper des zu-
sammengefalteten Faltbogenzuschnitts hervorstehende
Position und eine im Wesentlichen in den Hauptkörper
des zusammengefalteten Faltbogenzuschnitts versenk-
te Position gebracht werden kann. Mit anderen Worten
ist in einem hervorstehenden Zustand beispielsweise ein
Aufhängen in Form einer Aufhängelasche möglich, in der
versenkten Position ist demgegenüber der Laschenbe-
reich (im Wesentlichen) nicht von aussen sichtbar, so-
dass die "ununterbrochene Aussenoberfläche" nicht ge-
stört wird, was in der Regel als optisch ansprechend emp-
funden wird.
[0027] Als bevorzugt erweist es sich insbesondere in
diesem Zusammenhang, wenn im zusammengefalteten
Zustand des Faltbogenzuschnitts im Bereich der La-
scheneinrichtung eine Greifausnehmung vorgesehen
ist. Insbesondere kann dies den Bereich des Hauptkör-
pers betreffen, in dem die Lascheneinrichtung in der ver-
senkten Position der Lascheneinrichtung zu liegen
kommt. Mit einer derartigen Ausgestaltung ist es möglich,
dass die Lasche, obwohl diese versenkt ist und daher
optisch weitestgehend unauffällig ist, dennoch auf einfa-
che Weise gegriffen werden kann, und auf diese Weise
leicht manipuliert werden kann. Dies kann die Bedien-
barkeit des Faltbogenzuschnitts (bzw. der fertigen Ver-
packung) signifikant erhöhen helfen. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass die Greifausnehmung derart dimensio-
niert werden kann, dass zumindest ein Teil der Durch-
gangsöffnung der Lascheneinrichtung sichtbar ist. Eben-
so ist es aber auch möglich, dass in diesem Fall kein Teil
der Durchgangsöffnung sichtbar ist. (Dies betrifft insbe-
sondere den "eingeschobenen" Zustand des Faltbogen-
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zuschnitts im zusammengefalteten Zustand.)
[0028] Möglich ist es weiterhin, wenn sich bei dem Falt-
bogenzuschnitt in einem zusammengefalteten Zustand
des Faltbogenzuschnitts zumindest bereichsweise eine
Hohlkörpereinrichtung und/oder eine Verpackungsein-
richtung und/oder eine Gegenstandsaufnahmeeinrich-
tung ergibt. In einem derartigen Fall kann der Faltbogen-
zuschnitt besonders vorteilhaft als Verkaufsverpackung
und/oder als Transportverpackung genutzt werden. Ins-
besondere soll es auch möglich sein, eine Verpackungs-
einrichtung zu beanspruchen, welche auf einem Faltbo-
genzuschnitt mit den vorab genannten Eigenschaften
beruht.
[0029] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 ein mögliches Ausführungsbeispiel für einen
Faltschachtelzuschnitt zur Ausbildung einer
Verpackung in einer schematischen Draufsicht;

Fig. 2 den Faltvorgang des Haltelaschenbereichs des
vorliegenden Ausführungsbeispiels eines Falt-
bogenzuschnitts in einer schematischen, pers-
pektivischen Ansicht;

Fig. 3 die Haltelasche des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels eines Faltbogenzuschnitts in
unterschiedlichen Bewegungspositionen rela-
tiv zum Hauptkörper in einem schematischen
Querschnitt von der Seite aus gesehen;

Fig. 4 das fertig gefaltete Ausführungsbeispiel eines
Faltbogenzuschnitts in einer perspektivischen,
schematischen Ansicht von hinten gesehen;

[0030] In Fig. 1 ist ein mögliches Ausführungsbeispiel
für einen Faltbogenzuschnitt 1 zur Ausbildung einer Ver-
packung 2 (beispielsweise einer Verkaufsverpackung) in
einer schematischen Draufsicht dargestellt. Der Faltbo-
genzuschnitt 1 weist zunächst einen Hauptkörper 3 auf,
der beim dargestellten Ausführungsbeispiel des Faltbo-
genzuschnitts 1 im zusammengefalteten Zustand des
Faltbogenzuschnitts 1 einen Hohlraum 6 bildet (siehe
Fig. 4). Weiterhin weist der Faltbogenzuschnitt 1 einen
Haltelaschenbereich 4 auf. Hauptkörper 3 und Haltela-
schenbereich 4 des Faltbogenzuschnitts 1 sind einstü-
ckig ausgebildet.
[0031] Der Hauptkörper 3 weist im Wesentlichen recht-
eckige Seitenwände 5a, 5b, 5c und 5d auf, sodass im
zusammengefalteten Zustand des Faltbogenzuschnitts
1 (also der fertigen Verpackung 2) der Hauptkörper 3
einen im Wesentlichen quaderförmigen Hohlraum 6 aus-
bildet. Um einen im Wesentlichen geschlossenen Hohl-
raum 6 mechanisch stabil ausbilden zu können, sind im
Bereich des Hauptkörpers 3 seitlich an den Seitenwän-
den 5 noch zusätzliche Bereiche vorgesehen, wie eine
Klebelasche 7 sowie Bodenabschnitte 8a, 8b, 8c, 8d und
diverse Deckelabschnitte 9a, 9b, 9c, die bei der fertigen
Verpackung 2 einen Boden 10 bzw. einen Deckel 11 aus-
bilden. Der Deckelabschnitt 9b ist dabei mit einer ver-
schliessbaren Einsteckzunge 28 versehen.

[0032] In den Bereichen, in denen Teile des Faltbo-
genzuschnitts 1 im Verhältnis zu anderen Teilen des Falt-
bogenzuschnitts 1 abgeknickt werden müssen, sind je-
weils Rilllinien 12 (eine Art von "geprägten Linien") vor-
gesehen. Diese erleichtern einerseits das Umknicken
der betreffenden Bereiche gegeneinander, insofern als
dass weniger Kraftaufwand vonnöten ist. Darüber hinaus
wirken diese Rilllinien 12 als "Sollknickbereiche", sodass
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich das Material des
Faltbogenzuschnitts 1 in anderen Bereichen knickt, sig-
nifikant vermindert ist.
[0033] Bei zwei der Seitenwände 5b, 5c sind darüber
hinaus noch Fenster 13 herausgestanzt. Durch diese
Fenster 13 kann später das in der Verpackung 2 aufge-
nommene Produkt von aussen gesehen werden.
[0034] Im vorliegend dargestellten Ausführungsbei-
spiel besteht der Faltbogenzuschnitt 1 aus einem dün-
neren Pappmaterial und ist dementsprechend undurch-
sichtig. Im Bereich der Fenster 13 ist es möglich, dass
eine dünne Kunststofffolie aufgeklebt wird (die vorzugs-
weise eine gewisse Eigensteifigkeit aufweist). Auf diese
Weise kann das in der Verpackung aufzunehmende Pro-
dukt zwar von aussen begutachtet werden, in mechani-
scher Hinsicht aber dennoch geschützt sein.
[0035] An einer der Seitenwände 5 (nämlich der Sei-
tenwand 5d, die später die Rückwand 5d der Verpackung
ausbildet) ist einstückig der Haltelaschenbereich 4 an-
geformt. Die Anformung des Haltelaschenbereichs 4 ist
ähnlich, wie dies bei den Bodenabschnitten 8 bzw. De-
ckelabschnitten 9 an den dazugehörigen Seitenwänden
5 der Fall ist. Mit anderen Worten handelt es sich um ein
durchgängiges Pappmaterial, bei dem der Umriss ein-
fach "grösser gewählt" ist. Zusätzlich sind auch im Be-
reich des Haltelaschenbereichs 4 (sowie bei der Verbin-
dung zwischen Haltelaschenbereich 4 und Seitenwand
5d) mehrere Rilllinien 12 vorgesehen.
[0036] Der Haltelaschenbereich 4 besteht aus zwei La-
schenflächen 14a, 14b, die beim Zusammenfalten des
Faltbogenzuschnitts 1 zur Verpackung 2 aufeinanderge-
legt werden (Knick entlang der zwischenliegenden Rill-
linie 12). Man erkennt die in den Laschenflächen 14 vor-
gesehenen Euroloch-Ausstanzungen 15a, 15b, die im
zusammengefalteten Zustand fluchtend übereinander
zu liegen kommen. Weiterhin erkennt man, dass beide
Laschenflächen 14 einen verjüngten Bereich 16 sowie
einen verbreiterten Bereich 17 aufweisen. Der Übergang
erfolgt durch einen Anlagesteg 18, der die Beweglichkeit
der Haltelasche 19 im zusammengefalteten Zustand 2
des Faltbogenzuschnitts 1 nach oben (bzw. aus dem
Hohlraum 6 heraus) begrenzt. Beim "Endanschlag"
kommt es zu einem Kontakt zwischen Anschlagsteg 18
und dem Rilllinienbereich 12, der die Greifausnehmung
20 sowie den Durchgangsschlitz 21 begrenzt.
[0037] Weiterhin ist in Fig. 1 der Klappsteg 22 zu er-
kennen, dessen Funktion im Folgenden noch näher er-
läutert wird. Der Klappsteg 22 ist durch zwei Begren-
zungsnähte 23a, 23b begrenzt. Damit ein Umknicken der
Begrenzungsnähte 23 besonders leicht fällt, sind diese
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mit äusseren, perforierten Abschnitten 24 sowie jeweils
in der Mitte mit einem Längsloch 25 ausgebildet. Ein be-
sonders einfacher Umknickvorgang der Begrenzungs-
nähte 23 des Klappstegs 22 ist deshalb besonders er-
wünscht, weil diese bei einem Verschieben der Haltela-
sche 19 gebogen bzw. geknickt werden müssen. Ein der-
artiger Verschiebevorgang der Haltelasche 19 erfolgt da-
bei gegebenenfalls mehrfach.
[0038] In Fig. 2 ist der Faltvorgang des Faltbogenzu-
schnitts 1 im Bereich des Haltelaschenbereichs 4 (Ver-
längerung der rückseitigen Seitenwand 5d) näher dar-
gestellt. Hierzu wurde eine schematische, perspektivi-
sche Darstellung gewählt. Die Nähte, längs derer ein Ab-
knicken erfolgt (Rilllinien 12 und Begrenzungsnähte 23),
sind dabei durch mit einem Doppelpfeil versehene Kreise
zeichnerisch hervorgehoben. Weiterhin ist die Reihen-
folge der "Faltschritte" mit römischen Ziffern angedeutet.
[0039] Zunächst werden die beiden Laschenflächen
14a, 14b durch ein Umbiegen längs der betreffenden Rill-
linie 12 aufeinandergelegt (Biegeschritt I). Anschlies-
send wird die derart ausgebildete doppellagige Haltela-
sche 19 mit ihrer Oberkante 26 (entspricht der zwischen-
liegenden Rilllinie 12) in Richtung des Durchgriffsschlit-
zes 21 (wo sich auch die Greifausnehmung 20 befindet)
bewegt. Dabei kommt es zu weiteren Faltvorgängen
längs der "verbleibenden" Rilllinien 12 bzw. Begren-
zungsnähte 23 sowie zu einem damit einhergehenden
Abknicken des Verbindungsbereichs 27 (Verfahrens-
schritt II). Anschliessend wird die Haltelasche 19 mit der
geringfügig hervorstehenden Oberkante 26 durch den
Durchgangsschlitz 21 hindurchgesteckt (Verfahrens-
schritt III). Es ergibt sich dabei die in Fig. 3a dargestellte
Position. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Hal-
telasche 19 noch "weitergehend" in den Durchgangs-
schlitz 21 hineinzustecken, sodass sich beispielsweise
auch die in Fig. 3c dargestellte Position ergeben kann.
[0040] In Fig. 3 ist in den Teilfigs. 3a, 3b und 3c dar-
gestellt, wie die derart ausgebildete Haltelasche 19 zwi-
schen ihren beiden "Endstellungen" verschoben werden
kann, nämlich zwischen dem im Wesentlichen vollstän-
dig eingesteckten Zustand gemäss Fig. 3a sowie dem
vollständig herausgezogenen Zustand in Fig. 3c.
[0041] Ohne Einschränkung der Allgemeinheit soll vor-
liegend lediglich das Herausziehen (dargestellt durch ei-
nen Pfeil) der Haltelasche 19 aus der versenkten Stellung
(Fig. 3a) in die hervorstehende Stellung (Fig. 3c) näher
erläutert werden. Der umgekehrte Vorgang erfolgt hierzu
analog.
[0042] In der versenkten Stellung steht von der Hal-
telasche 19 lediglich ein minimales Stück der Oberkante
26 aus dem Durchgangsschlitz 21 hervor. Die rückseitige
Seitenwand 5d, der Verbindungsbereich 27, der Klapp-
steg 22 sowie die beiden Laschenflächen 14 liegen im
Wesentlichen bündig aufeinander auf. Der Klappsteg 22
setzt dabei im Wesentlichen die Ebene des Verbindungs-
bereichs 27 fort.
[0043] Nun kann die Haltelasche 19 dank der Greifaus-
nehmung 20 auf einfache Weise, beispielsweise mit Dau-

men und Zeigefinger, ergriffen werden und in Pfeilrich-
tung nach oben gezogen werden.
[0044] Dies hat zur Folge, dass der Klappsteg 22 "um-
klappt" (siehe Fig. 3b). Im Laufe des Umklappvorgangs
kommt es dabei zu einem gewissen Abstehen des Ver-
bindungsbereichs 27 von der benachbarten Laschenflä-
che 14b. Der sich ergebende Winkel ist jedoch typischer-
weise vergleichsweise klein (typische Grössenordnung
für die Breite des Klappstegs ist 1 cm bei einer Länge
des Verbindungsbereichs 27 von ca. 4 cm). Um das Ab-
stehen des Verbindungsbereichs 27 beim Umklappvor-
gang (typischerweise erfolgt dieses Abstehen bei der fer-
tig zusammengefalteten Verpackung 2 in den innenlie-
genden Hohlraum 6 hinein) zu verkleinern, ist es auch
möglich eine grössere Anzahl an Klappstegen 22, wie
beispielsweise zwei, drei, vier, fünf oder sechs Klappste-
ge 22 vorzusehen, die jeweils durch Begrenzungsnähte
23 (oder sonstige Verbindungsnähte) miteinander ver-
bunden sind. Diese liegen dann beim "Umklappen" meist
zumindest bereichsweise leporelloartig übereinander,
sodass sich das Abstehen deutlich verringern lässt.
[0045] Sobald die Haltelasche 19 vollständig heraus-
gezogen ist, liegen rückseitige Seitenwand 5d, beide La-
schenflächen 14a, 14b sowie Verbindungsbereich 27
wieder im Wesentlichen bündig aufeinander auf. Der
Klappsteg 22 ist nunmehr gewissermassen als "Verlän-
gerung" der zweiten Laschenfläche 14b zu sehen und
steht somit "antiparallel" zum Verbindungsbereich 27.
[0046] Es wird darauf hingewiesen, dass eine effektive
mechanische Begrenzung der Bewegung der Haltela-
sche 19 nach unten durch die relative Längendimensio-
nierung von Laschenfläche 14b einerseits und Klappsteg
22 sowie Verbindungsbereich 27 (Bewegung nach un-
ten) bzw. durch eine Anlage der Anlagestege 18 an den
seitlichen Rilllinien 12 angrenzend zum Durchgangs-
schlitz 21 (Bewegung nach oben) gegeben ist.
[0047] Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft der vorlie-
gend vorgeschlagenen Laschenfläche 14 besteht darin,
dass es möglich ist, den Faltbogenzuschnitt 1 lediglich
einseitig zu bedrucken. Aufgrund der "Wickeltechnik" des
Haltelaschenbereichs 4 ist bei der fertig zusammenge-
falteten Verpackung 2 dennoch auf beiden Seiten jeweils
eine bedruckte Seite der Laschenflächen 14 sichtbar.
Hierdurch kann die resultierende Verpackung besonde-
ren ästhetischen Vorgaben genügen.
[0048] In Fig. 4 ist schliesslich noch die fertig zusam-
mengefaltete Verpackung in einer schematischen, per-
spektivischen Ansicht von hinten dargestellt. Insbeson-
dere ist hier die Haltelasche 19 in beiden Endpositionen
dargestellt (versenkter Zustand mit durchgezogenen Li-
nien; herausgezogener Zustand mit gestrichelten Lini-
en). Insbesondere ist auch zu erkennen, dass bei den
vorliegend gewählten Dimensionierungen der Euroloch-
bereich 15 im vollständig eingesteckten Zustand der Hal-
telasche 19 noch teilweise im Bereich der Greifausneh-
mung 20 zu erkennen ist.
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Patentansprüche

1. Faltbogenzuschnitt (1), insbesondere zur Ausbil-
dung einer Verpackungseinrichtung (2), aufweisend
eine Lascheneinrichtung (4, 19), welche im zusam-
mengefalteten Zustand (2) des Faltbogenzuschnitts
(1) in zumindest zwei Stellungen (Fig. 3a, Fig. 3c)
relativ zu einem Hauptkörper (3) des Faltbogenzu-
schnitts (1) bringbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass diese einteilig mit dem Faltbogenzuschnitt (1)
ausgebildet ist.

2. Faltbogenzuschnitt (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lascheneinrichtung (4,
19) im zusammengefalteten Zustand (2) des Faltbo-
genzuschnitts (1) relativ zu dem Hauptkörper (3) be-
weglich, insbesondere verschiebbar, bevorzugt im
Wesentlichen lediglich in einer Transversalrichtung
verschiebbar, ausgebildet ist.

3. Faltbogenzuschnitt (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lascheneinrich-
tung (4, 19) zumindest eine Durchgangsöffnung (15)
aufweist, insbesondere eine Durchgangsöffnung mit
normierten Öffnungsquerschnitt, wie bevorzugt eine
Eurolocheinrichtung (15).

4. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lascheneinrichtung (4, 19) über zumindest
einen Knicklinienbereich (12, 23), insbesondere
über eine Mehrzahl von Knicklinienbereichen (12,
23), bevorzugt über zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie-
ben oder acht Knicklinienbereiche (12, 23), mit dem
Hauptkörper (3) des Faltbogenzuschnitts (1) verbun-
den ist.

5. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Knicklinienbereich (12, 23) zu-
mindest bereichsweise eine Rilllierungsabschnitts-
einrichtung (12) und/oder eine Perforationseinrich-
tung (24) und/oder einen Längsschlitzbereich (25)
aufweist.

6. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Knicklinienbereich (23) einen in Längsrichtung ge-
sehen im Wesentlichen mittig angeordneten, im We-
sentlichen ununterbrochenen Längsschlitzbereich
(25) aufweist und/oder dadurch gekennzeichnet
dass zumindest ein Knicklinienbereich (23) zumin-
dest einen, bevorzugt zwei, in Längsrichtung gese-
hen im Wesentlichen seitlich angeordneten, im We-
sentlichen ununterbrochenen Materialbereich
und/oder perforierten Materialbereich (24) aufweist.

7. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lascheneinrichtung (4, 19) im zusammen-
gefalteten Zustand des Faltbogenzuschnitts (1) zu-
mindest bereichsweise mehrlagig (14a, 14b) ausge-
bildet ist, insbesondere zweilagig und/oder nach Art
einer Wickellasche ausgebildet ist.

8. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagen (14a,
14b) der Lascheneinrichtung (4, 19) in einem mehr-
lagigen Bereich (14) der Lascheneinrichtung (4, 19)
zumindest bereichsweise miteinander verbunden
sind, insbesondere miteinander verklebt und/oder
miteinander verhakt sind.

9. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Schlit-
zeinrichtung (21) zur Durchführung der Laschenein-
richtung (4, 19) in einem zusammengefalteten Zu-
stand (2) des Faltbogenzuschnitts (1) und/oder da-
durch gekennzeichnet, dass die Lascheneinrich-
tung (4, 19) in einem zusammengefalteten Zustand
(2) des Faltbogenzuschnitts (1) durch eine Schlitz-
einrichtung (21) im Faltbogenzuschnitt (1) hindurch-
geführt ist.

10. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass dieser zumindest bereichsweise aus einem
Pappmaterial und/oder einem Papiermaterial gefer-
tigt ist.

11. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lascheneinrichtung (4, 19) einstückig mit dem
Faltbogenzuschnitt (1) ausgebildet ist und/oder ein-
stückig mit dem Hauptkörper (3) des Faltbogenzu-
schnitts (1) verbunden ist.

12. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
dieser zumindest bereichsweise eine Oberflächen-
gestaltung aufweist, insbesondere eine im Wesent-
lichen einseitige Oberflächengestaltung aufweist.

13. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Laschenbereich (4, 19) in einem zusammenge-
falteten Zustand (2) des Faltbogenzuschnitts (1) zu-
mindest in eine im Wesentlichen aus dem Hauptkör-
per (3) des zusammengefalteten (2) Faltbogenzu-
schnitts (1) hervorstehenden Position und eine im
Wesentlichen in den Hauptkörper (3) des zusam-
mengefalteten (2) Faltbogenzuschnitts (1) versenk-
ten Position gebracht werden kann.
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14. Faltbogenzuschnitts (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch
13, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zu-
sammengefalteten Zustand (2) des Faltbogenzu-
schnitts (1) im Bereich der Lascheneinrichtung (4,
19) eine Greifausnehmung (20) vorgesehen ist, ins-
besondere in einem Bereich des Hauptkörpers (3),
in dem die Lascheneinrichtung (4, 19) in der ver-
senkten Position der Lascheneinrichtung (4, 19) zu
liegen kommt.

15. Faltbogenzuschnitt (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich in einem zusammengefalteten Zustand (2) des
Faltbogenzuschnitts (1) zumindest bereichsweise
eine Hohlkörpereinrichtung (6) und/oder eine Ver-
packungseinrichtung (2) und/oder eine Gegen-
standsaufnahmeeinrichtung ergibt.
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